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Investitionen für den Umweltschutz
– Beiblatt „additiv“ oder „integriert“ –

Dieses Beiblatt gibt Hilfestellung bei der Einordnung der im 
Berichtsjahr aktivierten Sachanlagen in a) additive Maßnah-
men und b) integrierte Maßnahmen. Es lässt sich anhand des 
Beiblatts bestimmen, ob die aktivierten Sachanlagen im bei-
gefügten Fragebogen als Investitionen für den Umweltschutz 

einzutragen sind oder nicht. Darüber hinaus werden Hinweise 
zur Bestimmung des Wertes der aktivierten Investitionen für 
den Umweltschutz gegeben. 
Für Maßnahmen des Klimaschutzes ist eine Unterteilung nach 
„additiv“ oder „integriert“ nicht vorzunehmen.

Dient die Investition in die  
Sachanlage der Reduzierung  
von Umweltbelastungen, z. B.  
der Reduzierung von  
Emissionen in die Umwelt ?

Ja Nein

Die Sachanlage ist  
eine additive  
Investition für den  
Umweltschutz.

Die Sachanlage ist  
eine integrierte  
Investition für den  
Umweltschutz.

Ist die Sachanlage dem 
Produktionsprozess vor- oder 
nachgeschaltet ?

Ja Nein

Info
Additive Umweltschutzmaßnahmen 2  
sind z. B. Abfallwirtschaft: Deponien; Gewäs-
serschutz: Kläranlage; Luftreinhaltung; Ent-
staubungsanlagen; Naturschutz und Land-
schaftspflege: Schutzsysteme für Wildtiere; 
Bodensanierung: Abdichtung kontaminierter 
Böden.

Integrierte Maßnahmen 3  sind z. B. Abfall-
wirtschaft: Prozesse zur Verringerung des 
Abfallvolumens; Gewässerschutz: 
geschlossene Kühlwasserkreisläufe; Luft-
reinhaltung: Luftfilteranlagen; Naturschutz 
und Landschaftspflege: Einrichtungen zur 
Einschränkung der Grundwassernutzung.

Info

Sachanlagen für den Umweltschutz 
können sein: Grundstücke, Bauten, 
technische Anlagen und Maschinen 
sowie andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung ( produk- 
tionsbezogene Sachanlagen ).

Info

Ist die Investitionsentscheidung 
hauptsächlich wirtschaftlich begrün-
det ( Ausweitung der Produktions-
tätigkeit, niedrigere Betriebskosten, 
längere Lebensdauer ), sind keine 
Investitionen anzugeben.

Info

Bei der Bestimmung der Höhe der integrierten Umweltschutzinvestitionen 
lassen sich drei Fälle unterscheiden:

Fall 1
Es gibt eine hinsichtlich Wirtschaft- 
lichkeit ( Produktionsvolumen, Betriebs-
kosten ) gleichwertige Technologie 
( Vergleichstechnologie ) ohne positive 
Umweltschutzauswirkungen.

→	 In diesem Fall ist die Kostendiffe-
renz zwischen der Technologie  
mit und der Technologie ohne die  
positiven Umweltauswirkungen in  
der Spalte „Integrierte Investitionen“ 
für den Umweltschutz anzugeben. 
Ist die Bildung einer Kostendifferenz 
nicht möglich, genügt die Angabe 
eines qualifizierten Schätzwertes.

Fall 2
Eine einzelne, umweltschutzrelevante 
Sachanlage ( bzw. Teil ) lässt sich phy-
sisch und kostenmäßig nicht bestimmen.  
Es gibt keine Vergleichstechnologie. 
Die Sachanlage ist keine Standardtech-
nologie ( Eine Technologie wird als Stan-
dardtechnologie bezeichnet, wenn keine 
andere Technologie auf dem Markt er-
hältlich bzw. selbst zu erstellen ist ).

→	Bewirkt die Investition eine Verrin-
gerung oder Vermeidung von schäd-
lichen Emissionen in die Umwelt bzw. 
eine Reduzierung des Ressourcen-
einsatzes, ist die gesamte Investition 
in der Spalte Integrierte Investitionen 
für den Umweltschutz anzugeben, 
ansonsten sind keine Umweltschutz-
investitionen anzugeben.

Fall 3
Die Sachanlage mit den positiven  
Umweltauswirkungen ist Standard-
technologie. D. h. es ist keine andere 
Technologie auf dem Markt erhältlich 
bzw. selbst zu erstellen. Zur Aufnahme 
bzw. Aufrechterhaltung der Produktion 
muss das Unternehmen diese  
Technologie einsetzen.

→	Auch wenn die Standardtechnologie 
eine Emissionsminderung bewirkt,  
ist die Investition nicht als Umwelt-
investition anzugeben.


